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Einkommensteuer 

 
Bitcoin-Gewinn ist steuerpflichtig 
Zwar sind Kryptowährungen wie Bitcoin kein gesetz-
liches Zahlungsmittel. Wenn ein Anleger in sie inves-
tiert und innerhalb eines Jahres an- und verkauft, 
muss der Gewinn jedoch in der Einkommensteuerer-
klärung angegeben werden! 

Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoins und Co. un-
terliegen wie bei anderen Wirtschaftsgütern auch 
der Steuer. So entschied auch das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg, dass Kryptowährungen grundsätz-
lich mit Fremdwährungen vergleichbar sind, deren 
Gewinne ebenfalls besteuert werden. 

 

 
 
Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 
2020 
Zum 01.01.2020 traten verschiedene steuerliche Än-
derungen in Kraft. Die wichtigsten Neuregelungen 
für Arbeitnehmer im Überblick: 

Für Alleinstehende steigt der Grundfreibetrag von 
9.168 Euro auf 9.408 Euro. Eine Steuerbelastung tritt 
somit erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein zu 
versteuerndes Einkommen von mehr als 9.408 Euro 
verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag auf 
18.816 Euro.  

Die Freibeträge für Kinder werden für das Jahr 2020 
von derzeit 7.620 Euro auf 7.812 Euro angehoben. 
Der Höchstbetrag für die steuerliche Berücksichti-
gung von Unterhaltsleistungen an andere unterhalts-
berechtigte Personen erhöht sich auf 9.408 Euro. 

Die Verpflegungspauschalen für auswärtige Tätigkei-
ten werden heraufgesetzt. Für Tage mit mehr als 
acht Stunden Abwesenheit sowie für An- und Abrei-
setage steigt die Pauschale von 12 auf 14 Euro, für 
Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit von 24 auf 
28 Euro. In dieser Höhe kann Verpflegungsmehrauf-
wand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. durch 
den Arbeitnehmer in der Steuererklärung als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. 

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein 
Elektro- oder extern aufladbares Hybridelektrofahr-
zeug als Dienstwagen, kann der Arbeitnehmer künf-
tig durch eine noch weitergehende Ermäßigung bei 
der Dienstwagenbesteuerung profitieren. Die Be-
messungsgrundlage für den geldwerten Vorteil aus 
der Privatnutzung solcher Fahrzeuge bleibt grund-
sätzlich halbiert, bei bestimmten Elektrofahrzeugen 
beträgt sie künftig sogar nur ein Viertel. An Stelle von 
1 % für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist also 
nur 0,5 oder sogar nur 0,25 % des Listenpreises pro 
Monat als Arbeitslohn anzusetzen. 

Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geldkar-
ten können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern wei-
terhin bis maximal 44 Euro im Monat steuerfrei ge-
währen. Voraussetzung dafür ist künftig, dass diese 
Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden, ausschließlich zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen 
und dass Geldkarten keine Barauszahlungs- oder 
Wandlungsfunktion in Geld haben. 

Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem kommen-
den Jahr mehr als einmal im Kalenderjahr ihre Lohn-
steuerklasse wechseln. Unabhängig vom Vorliegen 
besonderer Gründe können sie damit unterjährig die 
Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 
optimieren. 

 
 
Aufwendungen der Erstausbildung sind keine 
Werbungskosten 
Auf diese Entscheidung wurde lange gewartet. Vor 
dem Bundesverfassungsgericht wurde darüber ge-
stritten, ob die Aufwendungen einer Erstausbildung 
als Werbungskosten abzugsfähig sein sollten. Am 
10.01.2020 hat das Bundesverfassungsgericht nun 
seine Entscheidung dazu veröffentlicht. Sie fällt nicht 
im Sinne der Steuerzahler aus. 

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die 
Vorschrift des § 9 Abs. 6 EStG, wonach Aufwendun-
gen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium, welches zugleich eine Erstausbildung 
vermittelt, nach dem Einkommensteuergesetz nicht 
als Werbungskosten abgesetzt werden können, nicht 
gegen das Grundgesetz verstößt. Ebenso sei auch die 
Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstaus-
bildungskosten auf einen Höchstbetrag von 4.000 
Euro in den Streitjahren (seit dem Veranlagungszeit-
raum 2012 bis zur Höhe von 6.000 Euro) verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden.  



 
 

Umsatzsteuer 

 
Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen 
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat darauf hinge-
wiesen, dass mit Gutscheinen, die vor dem 1. Januar 
2019 ausgegeben wurden, umsatzsteuerlich wie 
folgt zu verfahren ist:  

Wenn Gutscheine ausgegeben wurden, die nicht 
zum Bezug von hinreichend bezeichneten Leistungen 
berechtigen, handelt es sich lediglich um den Um-
tausch eines Zahlungsmittels (z. B. Bargeld) in ein an-
deres Zahlungsmittel (Gutschein). Die Hingabe des 
Gutscheins selbst stellt keine Lieferung dar. Eine An-
zahlung liegt ebenfalls nicht vor, da die Leistung nicht 
hinreichend konkretisiert ist. Erst bei Einlösung des 
Gutscheins unterliegt die Leistung der Umsatzsteuer.  

Wenn hingegen Gutscheine über bestimmte, konk-
ret bezeichnete Leistungen ausgestellt wurden, un-
terliegt der gezahlte Betrag als Anzahlung der Um-
satzbesteuerung. Bei Ausführung der Leistung unter-
liegt der ggf. noch zu zahlende Differenzbetrag der 
Umsatzsteuer. Hierfür folgende Beispiele: Ein Res-
taurant stellt einen Gutschein über ein Frühstücks- 
und Lunchbuffet aus, ein Kino erstellt Gutscheine 
über Filmvorführungen, ein Fitnessstudio stellt einen 
Gutschein zur Benutzung der Sonnenbank aus. 

 
 
Bürokratieentlastungsgesetz III:  
Erleichterungen für Unternehmensgründer bei 
Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
Mit dem Dritten Bürokratieabbaugesetz hat der Ge-
setzgeber u. a. auch Erleichterungen für Unterneh-
mensgründer bei der Umsatzsteuer geschaffen: 

Bislang mussten Unternehmensgründer im Jahr der 
Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit und im 
Folgejahr monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
(UStVA) auf elektronischem Weg übermitteln. Diese 
Regelung wird - zur Erleichterung für Unternehmens-
gründer - für die Jahre 2021 bis 2026 ausgesetzt. 

Es gelten die allgemeinen Regelungen für die Abgabe 
von UStVA: 

 d. h., grundsätzlich vierteljährliche Übermittlung 
von UStVA, 

 bei einer Steuerschuld für das vorangegangene 
Kalenderjahr von mehr als 7.500 Euro monatliche 
Übermittlung der UStVA, 

 bei einer Steuerschuld im vorangegangenen Ka-
lenderjahr von nicht mehr als 1.000 Euro gibt es 

die Möglichkeit der Befreiung von der Übermitt-
lung von UStVA. 

Das bedeutet im Ergebnis: 

 Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2019 auf-
genommen haben, müssen für das Jahr 2019 und 
2020 monatlich UStVA übermitteln. 

 Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2020 auf-
nehmen, müssen für das Jahr 2020 monatlich und 
ab dem Jahr 2021 nach den allgemeinen Regelun-
gen ihre UStVA übermitteln. 

 Für Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2021 
aufnehmen, gelten die allgemeinen Regelungen 
für die Übermittlung von UStVA. 

Hinweis: Die zwingende monatliche Übermittlung 
von UStVA für Vorratsgesellschaften und Firmen-
mäntel zu Beginn der Tätigkeit bleibt unverändert 
bestehen. 

 
 
Für Kleinunternehmer: Ab 1. Januar 2020 Anhe-
bung der umsatzsteuerlichen Grenze 
Für Lieferungen und sonstige entgeltliche Leistungen 
eines Kleinunternehmers im Inland wird die Umsatz-
steuer nicht erhoben. Im Gegenzug sind Kleinunter-
nehmer auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III kommt 
eine Anhebung der Grenze für die umsatzsteuerliche 
Kleinunternehmerregelung von 17.500 Euro auf 
22.000 Euro.  

Ab 1. Januar 2020 gilt: Von der Kleinunternehmerre-
gelung profitieren im Inland ansässige Unternehmer, 
deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Jahr (d. 
h. 2019) 22.000 Euro nicht überstiegen hat und im 
laufenden Jahr (2020) voraussichtlich 50.000 Euro 
nicht übersteigt.  

Die Umsatzgrenzen sind als Bruttogrenzen zu verste-
hen. Sie umfassen die Umsätze zuzüglich der darauf 
entfallenden Steuer. Entsprechend dürfte der Vor-
jahresnettoumsatz bei ausschließlich dem Regel-
steuersatz unterliegenden Umsätzen nicht mehr als 
18.487 Euro betragen. Für die Prüfung des Umsatzes 
ist der Zufluss entscheidend.  



 
 

Für Kleinunternehmer: Ab 1. Januar 2020 wird die 
umsatzsteuerliche Istbesteuerungsgrenze von 
500.000 Euro auf 600.000 Euro angehoben 
Kleinunternehmen können aufatmen. Der Deutsche 
Bundestag beschloss für sie eine spürbare Bürokra-
tieentlastung. Ab 1. Januar 2020 wird die umsatz-
steuerliche Istbesteuerungsgrenze von 500.000 Euro 
auf 600.000 Euro angehoben.  

Mit dem Ersten Bürokratieentlastungsgesetz aus 
dem Jahr 2015 wurde die Buchführungsgrenze in der 
Abgabenordnung von 500.000 Euro auf 600.000 Euro 
Umsatz im Kalenderjahr angehoben. Mit der neuen 
gesetzlichen Anpassung wird nun auch der Gleichlauf 
der Umsatzgrenzen hergestellt. 
 
 
Verfahrensrecht 

 
Aktualisierte Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form 
Das Bundesfinanzministerium hat am 28. November 
2019 aktualisierte Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht. Diese 
treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. Eine 
frühere freiwillige Anwendung der neuen Grunds-
ätze ist möglich. 

Die Finanzbehörde hat künftig das Zugriffsrecht auf 
mit einem DV-System erstellte aufbewahrungspflich-
tige Unterlagen nicht nur bei steuerlichen Außenprü-
fungen, sondern in allen gesetzlich geregelten Fällen 
(z. B. auch Nachschauen).  

Zudem ist es künftig im Falle eines Systemwechsels 
oder der Auslagerung aufzeichnungs- oder aufbe-
wahrungspflichtiger Daten aus dem Produktivsystem 
ausreichend, wenn nach Ablauf des 5. Kalenderjah-
res, das auf die Umstellung folgt, nur noch der Z3-
Zugriff ermöglicht wird.  

Neben der generellen Fokussierung auf die Einzel-
aufzeichnungspflichten und die Zeitnähe von Bu-
chungen sind folgende Aspekte erneut hervorzuhe-
ben: 

 Bildliches Erfassen, z. B. durch eine Mobile App, 
wird künftig einem stationären Scannen bei Ein-
haltung der erforderlichen Voraussetzungen 
(insb. Verfahrensdokumentation) gleichgestellt. 

Das bildliche Erfassen ist grundsätzlich auch im 
Ausland möglich. 

 Bei sog. identischen Mehrstücken, d. h. Daten, 
die inhaltsgleich in strukturierter und bildhafter 
Form vorliegen, ist die Aufbewahrung des For-
mats mit der höheren maschinellen Auswertbar-
keit ausreichend. 

 Bei Konvertierung aufbewahrungspflichtiger Un-
terlagen in ein Inhouse-Format ist die Vernich-
tung des Originals zulässig, wenn eine inhaltsglei-
che Archivierung erfolgt und die Daten einer ma-
schinellen Auswertbarkeit zugänglich sind. 

Zudem ist künftig eine Referenzierung einer ur-
sprünglichen Buchung zu deren Stornobuchung im 
Buchführungssystem verpflichtend vorzunehmen. 
 

 
Lohnsteuer 

 
Ab 2020 wesentliche Änderungen für Arbeitge-
ber durch das Bürokratieentlastungsgesetz III 
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III ergeben 
sich u. a. Änderungen für Arbeitgeber, wie z. B. die 
Anhebung der Grenzen zur Lohnsteuerpauschalie-
rung bei kurzfristiger Beschäftigung. Danach ist eine 
25-prozentige Pauschalierung der Lohnsteuer zuläs-
sig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je Ar-
beitstag 120 Euro (bisher 72 Euro) nicht übersteigt. 
Außerdem erfolgt eine Erhöhung des pauschalie-
rungsfähigen durchschnittlichen Stundenlohns von 
12 auf 15 Euro. 

Arbeitgeber können die Beiträge für eine Grup-
penunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz 
von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche 
Durchschnittsbetrag ohne Versicherungsteuer ab 
2020 im Kalenderjahr 100 Euro (bisher 72 Euro) nicht 
übersteigt.  

Die Steuerbefreiung für betriebliche Gesundheitsför-
derung wurde ebenfalls angehoben. Der Steuerfrei-
betrag wird ab 2020 jährlich von 500 Euro auf 600 
Euro angehoben. Damit die Steuerbefreiung gilt, 
müssen diese Maßnahmen zertifiziert sein. 

Arbeitgeber können bereits ab 2020 unter Verzicht 
auf den Abruf der ELStAM die Lohnsteuer für Bezüge 
von kurzfristigen, im Inland ausgeübten Tätigkeiten 
beschränkt Steuerpflichtiger (max. 18 zusammen-
hängende Arbeitstage), die einer ausländischen Be-
triebsstätte zugeordnet sind, mit einem Pauschsteu-
ersatz von 30 Prozent des Arbeitslohns erheben. 



 
 

Allgemeines 

 
Bund und Länder einigen sich auf steuerliche För-
derung von umweltfreundlichem Verhalten 
durch Klimaschutzprogramm 
Bund und Länder haben sich im Vermittlungsaus-
schuss am 18. Dezember 2019 auf Änderungen am 
Klimapaket geeinigt. Wenn Bundestag und Bundes-
rat den Kompromissvorschlag noch bis 20. Dezember 
2019 bestätigen, könnte das geänderte Gesetz zur 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im 
Steuerrecht zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.  

Vier Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm 
2030 sollen im Steuerrecht umgesetzt werden und 
ein umweltfreundliches Verhalten stärker fördern: 

1. Förderung energetischer Gebäudesanierung 
Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstge-
nutztem Wohneigentum sollen für die Zeit vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029 durch ei-
nen Abzug von 20 % der Aufwendungen von der 
Steuerschuld gefördert werden. Förderfähig sind 
Einzelmaßnahmen, z. B. die Wärmedämmung von 
Wänden und Dächern, die Erneuerung der Fenster o-
der Außentüren sowie die Erneuerung bzw. der Ein-
bau einer Lüftungsanlage und die Optimierung be-
stehender Heizungsanlagen. Der Vermittlungsaus-
schuss hat als Ergänzung des Bundestagsbeschlusses 
vorgeschlagen, auch Kosten für Energieberater künf-
tig als Aufwendungen für energetische Maßnahmen 
anzuerkennen. 

2. Anhebung der Pendlerpauschale und Mobilitäts-
prämie 
Zur Entlastung der Pendler soll die Entfernungspau-
schale ab dem 21. Kilometer um 5 auf 35 Cent ange-
hoben werden. Alternativ dazu sollen geringverdie-
nende Pendler, die innerhalb des Grundfreibetrags 
liegen, eine Mobilitätsprämie von 14 % dieser erhöh-
ten Pauschale wählen können. Die Anhebung der 
steuerlichen Entfernungspauschale und die Gewäh-
rung einer Mobilitätsprämie sind befristet für die 
Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. 
Zusätzlich soll sich in den Jahren 2024 bis 2026 die 
Pauschale für Fernpendler ab dem 21. Entfernungs-
kilometer um weitere 3 Cent auf insgesamt 38 Cent 
pro Kilometer erhöhen. 

3. Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets 
im Fernverkehr 
Um die Attraktivität der Bahn zu verbessern, soll der 
Umsatzsteuersatz für Fahrkarten im Fernverkehr ab 
2020 von 19 auf 7 % gesenkt werden. Diese Regelung 
gilt unbefristet. 

4. Erhöhter Hebesatz Grundsteuer für Windparks 
Der Vermittlungsausschuss hat empfohlen, das vom 
Bundestag beschlossene Hebesatzrecht der Kommu-
nen bei der Grundsteuer für Windkraftanlagen aus 
dem Gesetz zu streichen und bat die Bundesregie-
rung, im Einvernehmen mit den Ländern schnellst-
möglich Maßnahmen für eine größere Akzeptanz 
von Windenergie zu erarbeiten. 

 
 

Seit 01.01.2020: 
Austauschprämie für Ölheizungen 
Der Austausch einer alten Ölheizung gegen eine 
neue, effizientere und klimafreundlichere Anlage 
wird seit 1. Januar 2020 mit der Austauschprämie 
für Ölheizungen gefördert. Wer seine Ölheizung 
durch eine Heizung ersetzt, die vollständig mit er-
neuerbaren Energien betrieben wird - z. B. eine 
Wärmepumpe oder eine Biomasse-Anlage - kann 
einen Zuschuss in Höhe von 45 % der Investitions-
kosten erhalten. Für Gas-Hybridheizung mit einem 
Erneuerbaren-Anteil von mindestens 25 % - z. B. 
über die Einbindung von Solarthermie - gibt es ei-
nen Investitionszuschuss von 40 %. 

Die novellierte Richtlinie des Programms „Wärme 
aus erneuerbaren Energien" sieht neben der Aus-
tauschprämie für Öl weitere Verbesserungen vor. 
Auch für energieeffiziente und klimafreundliche 
Heizungen, die keine alte Ölheizung ersetzen, gibt 
es Investitionszuschüsse: 35 % für Heizungen, die 
vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden, 30 % für Gas-Hybridheizungen mit einem 
Erneuerbaren-Anteil von mindestens 25 % und 20 
% für Gas-Brennwertheizungen, die auf die spätere 
Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet sind. 
Die Fördersystematik des Marktanreizprogramms 
wird mit der Novelle stark vereinfacht: die einheit-
lichen prozentualen Fördersätze ersetzen die Fest-
betragsförderung mit einer Vielzahl verschiedener 
Bonusregelungen. 

Die Investitionszuschüsse für energieeffiziente und 
klimafreundliche Heizungen können beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) be-
antragt werden. 

 
 
Bundestag verabschiedet Gesetz zur Entlastung 
von Betriebsrenten 
Betriebsrenten werden bei gesetzlich Krankenversi-
cherten mit dem vollen Beitragssatz in der Kranken- 



 
 

und Pflegeversicherung belastet. Diese schon lange 
kritisierte Regelung bleibt weiterhin bestehen. Die 
Einführung eines Freibetrages ab 1. Januar 2020 
sorgt aber in vielen Fällen für eine deutliche Beitrags-
minderung. 

Die bisherige Doppelverbeitragung von Betriebsren-
ten gehört zu den größten Hemmnissen der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV). Der Deutsche Bun-
destag hat am 12. Dezember 2019 das "Gesetz zur 
Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zur Förderung der betriebli-
chen Altersvorsorge" verabschiedet. Nur eine Wo-
che nach dem Bundestag, am 20. Dezember 2019, 
hat auch der Bundesrat die Entlastung der Betriebs-
renten gebilligt. Damit sparen Pflichtversicherte in 
der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 1. Ja-
nuar 2020 etwa 300 Euro jährlich. 

Betriebsrente: Einführung eines Freibetrages 
Das Gesetz sieht vor, dass die bisherige Freigrenze im 
Jahr 2019 in Höhe von 155,75 Euro (2020: 159,25 
Euro), die für alle Versorgungsbezüge gilt, um einen 
Freibetrag in gleicher Höhe nur für die Renten der 
betrieblichen Altersversorgung (Direktzusage, Un-
terstützungskasse, Direktversicherung, Pensions-
kasse und Pensionsfonds) ergänzt wird. 
Erhält ein Pflichtversicherter der gesetzlichen Kran-
kenversicherung eine Rente aus der betrieblichen Al-
tersversorgung, die den Betrag von 155,75 Euro 
(2019) übersteigt, ist nach geltender Rechtslage der 
Gesamtbetrag zu verbeitragen. Darauf wird dann der 
volle Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 14,6 
Prozent zuzüglich des kassenindividuellen Zusatzbei-
tragssatzes, des Pflegeversicherungsbeitrages in 
Höhe von 3,05 Prozent und ggf. des Kinderlosenzu-
schlages in Höhe von 0,25 Prozent erhoben. 
Nach dem GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz 
wird ab 1. Januar 2020 nur noch der Betrag verbei-
tragt werden, der die dann geltende Grenze in Höhe 
von 159,25 Euro übersteigt. Da rund 60 Prozent der 
Betriebsrentner eine niedrigere Betriebsrente als 
318 Euro im Monat bekommen, haben sie durch die 
Neuregelung weitaus geringere Krankenversiche-
rungsbeiträge zu bezahlen. 

Freibetrag gilt nur für die Krankenversicherungsbei-
träge 
Allerdings gilt dies nur hinsichtlich der zu zahlenden 
Krankenversicherungsbeiträge. Die Beiträge zur Pfle-
geversicherung sind weiterhin von dem Gesamtbe-
trag des Versorgungsbezugs zu entrichten. 

Beispiel: Ein in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung pflichtversicherter Rentner, zwei Kinder, be-
zieht von seinem früheren Arbeitgeber eine monatli-
che Betriebsrente in Höhe von 300 Euro. Seine Kran-
kenkasse erhebt einen Zusatzbeitrag in Höhe von 1 
Prozent. 

Ergebnis: Bis zum 31. Dezember 2019 fallen monat-
lich Beiträge zur Krankenversicherung in Höhe von 
46,80 Euro und Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe 
von 9,15 Euro an, also insgesamt 55,95 Euro. 

Vom 1. Januar 2020 an werden die Krankenversiche-
rungsbeiträge nur noch von 140,75 Euro (= 300 Euro 
– 159,25 Euro) berechnet. Daraus resultiert ein mo-
natlicher Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 
21,96 Euro (= 140,75 Euro x [14,6 % + 1 %]). Zusam-
men mit dem unveränderten Pflegeversicherungs-
beitrag ergibt sich ein monatlicher Gesamtbetrag in 
Höhe von 31,11 Euro (= 21,96 Euro + 9,15 Euro). Die 
monatliche Beitragsentlastung beträgt also 24,84 
Euro (= 55,95 Euro – 31,11 Euro) und damit knapp 
300 Euro im Jahr. 

Bezieher niedriger Betriebsrenten bleiben ohne Er-
sparnis 
Schon nach der bisherigen Rechtslage blieben Ren-
ten aus der betrieblichen Altersversorgung ohne Bei-
tragsbelastung in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung, wenn deren Höhe insgesamt monatlich 155,75 
Euro (2019) nicht überstiegen hat. Dieser Personen-
kreis zahlt weiterhin keine Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge, hat damit aber auch keine Bei-
tragsersparnis. 

Regelung gilt nicht für freiwillige Mitglieder in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
Wie auch bisher müssen freiwillige Mitglieder der ge-
setzlichen Krankenversicherung die Versorgungsbe-
züge in voller Höhe verbeitragen, auch wenn deren 
Höhe die bisherige Freigrenze nicht übersteigt. Sie 
bleiben auch von der Einführung des Freibetrags aus-
genommen. 

Gesamtvolumen etwa 1,2 Milliarden Euro jährlich 
Die Beitragsentlastung für die Betriebsrentner führt 
zu Mindereinnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden 
Euro jährlich in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Ein Ausgleich über Steuermittel erfolgt nicht. 
Die Finanzierung erfolgt über die Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds. 

 
 
 



 
 

 
 
Termine Steuern/Sozialversicherung Februar und März 2020 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20201 10.03.20201 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.03.2020 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2020 

Umsatzsteuer 10.02.20202 10.03.20203 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.02.2020 Entfällt 

Ende der Schonfrist obiger  
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 13.02.2020 13.03.2020 

Scheck5 07.02.2020 06.03.2020 

Gewerbesteuer 17.02.2020 Entfällt 

Grundsteuer 17.02.2020 Entfällt 

Ende der Schonfrist obiger  
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 20.02.2020 Entfällt 

Scheck5 14.02.2020 Entfällt 

Sozialversicherung6 26.02.2020 27.03.2020 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-
zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-

nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 

Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 

die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-

den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müs-

sen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.02.2020/25.03.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regi-

onale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 

Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 
 
 
 
 
 


